
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/3/4 14Ob26/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1986

Norm

IPRG §44

Rechtssatz

Wird ein Arbeitnehmer vorübergehend an einen Arbeitsort in einem anderen Staat entsandt, sind - bei grundsätzlicher

Anwendbarkeit österreichischen Rechts - auch die Eingriffsnormen des Arbeitsortes zu beachten.

Entscheidungstexte

14 Ob 26/86

Entscheidungstext OGH 04.03.1986 14 Ob 26/86

Veröff: SZ 59/46 = RdW 1986,184 = Arb 10502 = ZfRV 1987,147 (Hoyer)
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